Verordnung
uber die Verwaltung und Ordnung
des Seelotsreviers Ems
(Ems-Lotsverordnung - EmsLV)
vom 25. Februar 2003

Auf Grund des § 5 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 5 in Verbindung mit § 12 des Seelotsgesetzes

in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. September 1984 (BGBI. | S. 1213) in Ver-
bindung mit § 4 der Allgemeinen Lotsverordnung vom 21. April 1987 (BGBI. | S. 1290),
von denen § 5 Abs. 1 des Seelotsgesetzes zuletzt durch Artikel 282 Nr. 1 der Verordnung
vom 29. Oktober 2001 (BGBI. | S. 2785) geandert worden ist, verordnet die Wasser- und
Schifffahrtsdirektion Nordwest nach Anhérung der Kistenlander und der Bundeslotsen-
kammer:

§1

Begriffsbestimmungen

(1) Seeschiffe im Sinne dieser Verordnung sind Schiffe, die in einem Seeschiffsregister
oder einem vergleichbaren auslandischen Register eingetragen sind und mit denen Uber-
wiegend Seefahrt betrieben wird, mit Ausnahme von Seetankschiffen.

(2) Seetankschiffe nach dieser Verordnung sind Schiffe im Sinne des Artikels 21

Abs. 1 der Schifffahrtsordnung Emsmindung vom 22. Dezember 1986 (BGBI. 1987 |l
S. 141) in der jeweils geltenden Fassung, die in einem Seeschiffsregister eingetragen
sind und mit denen Uberwiegend Seefahrt betrieben wird.

(3) Binnentankschiffe nach dieser Verordnung sind Schiffe im Sinne des Artikels 21 Abs. 1
Schifffahrtsordnung Emsmundung vom 22. Dezember 1986 (BGBI. 1987 1l S. 141) in der
jeweils geltenden Fassung, die in einem Binnenschiffsregister eingetragen sind und mit
denen Uberwiegend Binnenschifffahrt betrieben wird.

(4) Tankschiffe nach dieser Verordnung sind alle Seetankschiffe und Binnentankschiffe.

(5) Seelotsreviere sind Fahrtstrecken und Seegebiete, fur die zur Sicherheit der Schifffahrt
die Bereitstellung einheitlicher und standiger Lotsendienste angeordnet ist.

(6) Position des Lotsenschiffes ist die Position, auf der sich das Lotsenschiff tatsachlich
befindet.



(7) Schlechtwetterposition des Lotsenschiffes ist die Position, auf die sich das Lotsenschiff
infolge schlechten (schweren) Wetters zuriickzieht.

(8) Lange eines Schiffes im Sinne dieser Verordnung ist die Lange Uber alles in Metern,
gemessen von der Vorkante Vorsteven bis Achterkante Achtersteven einschliellich fester
Anbauten. Breite eines Schiffes ist die Breite Uber alles in Metern (maximale Rumpfbreite
des Schiffes einschliel3lich fester Anbauten). Tiefgang eines Schiffes ist der grofte Tief-
gang in Metern auf der zu befahrenden Lotsstrecke. Soweit es in dieser Verordnung zuge-
lassen wird, kann hinsichtlich der Lange und Breite im Verhaltnis 1:10 interpoliert werden.
Dabei entsprechen 1,00 m mehr Lange 0,10 m weniger Breite und 1,00 m weniger Lange
0,170 m mehr Breite. Die in der jeweiligen Vorschrift genannten maximalen Obergrenzen
durfen nach dem Interpolieren nicht uberschritten werden. Langen sind auf ganze Meter
und Breiten auf ganze Dezimeter bis ausschlieRlich 0,5 abzurunden und ab 0,5 aufzurun-
den. Bei Schleppverbanden ist die Summe der Langen von Schlepper und Anhang ohne
Berucksichtigung der Lange der Schleppleine malfdgeblich, als Breite gilt die grofite Breite
des Schleppverbandes einschliellich etwaiger Ladungsuberhange.

(9) Landradarberatung ist die Beratung eines Schiffes durch Lotsen von einer
Verkehrszentrale aus.

(10) Typgleiches Schiff bedeutet ein in den Abmessungen und in den Mandvriereigen-
schaften vergleichbares und im Typ identisches Schiff. Hinsichtlich der Abmessungen ist
eine Vergleichbarkeit gegeben, wenn die Abmessungen geringer sind oder die Lange
nach oben nicht mehr als 5 m und die Breite nach oben nicht mehr als 0,5 m differieren.

§2

Lotsenbriiderschaft

Der Lotsdienst auf dem Seelotsrevier Ems obliegt den in der Lotsenbriderschaft Emden
zusammengeschlossenen Seelotsen.

§3

Lotsenstationen, Lotsenwechsel

(1) Auf dem Seelotsrevier Ems bestehen Lotsenstationen in Emden und bei der Leucht-
tonne ,Westerems*. Daruber hinaus werden auch bei der Leuchttonne ,GW/TG" Seelotsen
versetzt und ausgeholt.



(2) Der Lotsenwechsel zwischen den Seelotsen flr die Fahrtstrecken seewarts Emden
und den Seelotsen fur die Fahrtstrecken nach den emsaufwarts gelegenen Seehafen er-
folgt im Bereich Emden-Reede.

§4

Lotsenversetzpositionen

(1) Ist infolge schlechten Wetters ein Versetzen von Seelotsen auf der Position bei der
Leuchttonne ,Westerems*® nicht moglich, so fahrt das Lotsenschiff einkommenden Schiffen
so lange voraus, bis der Seelotse versetzt werden kann. Beim Vorausfahren ist fur die
FUhrung des Lotsenschiffes der Kapitan und fur die Beratung des nachfolgenden Schiffes
der Seelotse verantwortlich. Lasst die Wetterlage ein Vorausfahren nicht zu, wird das Lot-
senschiff auf die Schlechtwetterposition querab von Borkum verlegt.

(2) Seetankschiffe mit einer Lange ab 120 m oder einer Breite ab 19 m kénnen Seelotsen
nur auf der Lotsenversetzposition bei der Leuchttonne ,Westerems* ibernehmen oder ab-
geben.

(3) Schiffe, die zur Annahme eines Seelotsen auf den Fahrtstrecken binnenwarts der Lot-
senversetzposition bei der Leuchttonne ,GW/TG* verpflichtet sind, kdnnen Seelotsen nur
auf dieser Lotsenversetzposition iUbernehmen oder abgeben.

(4) Ist die Ubernahme oder die Abgabe nach den Abséatzen 2 und 3 im Ausnahmefall nicht
mdglich, kann der Flhrer des Schiffes mit der Lotsenstation die Ubernahme oder Abgabe
auf einer anderen Position vereinbaren.

§5

Lotsenanforderung und Versetzmanover

(1) Fuhrer von Schiffen, die zur Annahme eines Seelotsen verpflichtet sind oder einen
Seelotsen annehmen wollen, missen den Seelotsen rechtzeitig nach MalRgabe der Absat-
ze 2 und 3 bei der Lotsenstation Emden anfordern.

(2) Die Anforderung muss enthalten

1. den Namen, die Lange, die Breite und die Bruttoraumzahl des Schiffes,

2. den tatsachlichen Tiefgang des Schiffes,

3. die Position der Ubernahme des Seelotsen,



4. den Tag (zweistellig) und die Ortszeit (vierstellig) der voraussichtlichen Ankunft oder
Abfahrt bei oder von der Position der Ubernahme des Seelotsen,

5. die Position, bis zu der eine Lotsenberatung erfolgen soll,

6. Dbei einer Anforderung fur die Lotsenversetzposition bei der Leuchttonne ,GW/TG" die
Art der Ubernahmemdglichkeit durch Hubschrauber oder Lotsenversetzschiff.

(3) Zeit und Empfanger der Lotsenanforderung bestimmen sich nach der Anlage 1 zu die-
ser Verordnung.

(4) Wird der Seelotse wahrend der Fahrt versetzt oder ausgeholt, so muss die Schiffsfiih-
rung das Anbordkommen oder das Vonbordgehen durch entsprechendes Fahrverhalten
oder andere geeignete Mandver ermdglichen und erleichtern. Die Schiffsfhrung hat ein
einwandfreies und sicheres Lotsengeschirr gemal} Kapitel V Regel 23 SOLAS auszubrin-
gen. Sie hat fiir eine ausreichende Uberwachung des Lotsengeschirrs, fur Hilfestellung
beim Anbordkommen und Vonbordgehen und fur die Sicherheit des Seelotsen auf dem
Weg zwischen Lotsengeschirr und der Brucke des Schiffes zu sorgen.

§ 6

Pflicht zur Annahme eines Bordlotsen

(1) FUhrer von Seeschiffen sind zur Annahme eines Lotsen an Bord verpflichtet,

1. auf den Fahrtstrecken binnenwarts der Position des Lotsenschiffes, mit Ausnahme der
Emden-Reede, mit Seeschiffen mit einer Lange ab 90 m oder einer Breite ab 13 m
oder einem Tiefgang ab 6 m,

2. auf den Fahrtstrecken binnenwarts der Position des Lotsenschiffes mit Seeschiffen mit
einer Lange ab 90 m, einer Breite ab 13 m oder einem Tiefgang ab 6 m, die in die Ems
einlaufen, um lediglich auf einer Reede Schutz zu suchen und nicht beabsichtigen, ei-
nen Hafen oder eine Umschlagsreede oder —stelle in der Emsmindung anzulaufen,

3. wenn das Lotsenschiff auf der Schlechtwetterposition liegt, auslaufend mit Seeschiffen
mit einer Lange ab 170 m oder einer Breite ab 28 m sowie Autotransporter und Ro-Ro-
Schiffe mit einer Lange ab 140 m oder Breite ab 23 m auf den Fahrtstrecken von der
Schlechtwetterposition bis zur Lotsenversetzposition ,Westerems*.

(2) Fuhrer von Tankschiffen sind zur Annahme eines Lotsen an Bord verpflichtet,

1. auf den Fahrtstrecken binnenwarts der Position des Lotsenschiffes, mit Ausnahme der
Emden-Reede, mit allen Tankschiffen,



2. auf den Fahrtstrecken binnenwarts der Position des Lotsenschiffes mit allen Tankschif-
fen, die in die Ems einlaufen, um auf einer Reede Schutz zu suchen und nicht beab-
sichtigen, einen Hafen oder eine Umschlagsreede oder —stelle in der Emsmuindung
anzulaufen,

3. auf den Fahrtstrecken zwischen der Lotsenversetzposition bei der Leuchttonne
,GW/TG" und der Position des Lotsenschiffes mit Tankschiffen mit einer Lange ab
150 m oder einer Breite ab 23 m.

(3) Hinsichtlich der Lange und Breite eines Schiffes kann nach MalRgabe des § 1 Abs. 8
interpoliert werden. Dabei durfen folgende Obergrenzen nicht Gberschritten werden:

1. fur Schiffe nach Absatz 1 Nr. 1 und 2: Lange 95 m und Breite 13,50 m,

2. fur Schiffe nach Absatz 1 Nr.3: Lange 145 m und Breite 23,50 m bei Autotransportern
und Ro-Ro-Schiffen sowie Lange 175 m und Breite 28,50 m bei sonstigen Seeschiffen,

3. fur Schiffe nach Absatz 2 Nr. 3: Lange 155 m und Breite 23,50 m.

§7

Ausnahmen von der Lotsenannahmepflicht

Von der Lotsenannahmepflicht ausgenommen sind die Fuhrer von Dienstschiffen des
Bundes und der Hafen- und Schifffahrtsverwaltungen der Lander sowie Fuhrer von Tank-
schiffen mit einer Lange bis einschlie3lich 60 m und einer Breite bis einschlief3lich 10 m im
Verkehr zwischen Emden und Delfzijl oder Eemshaven und Delfzijl oder Eemshaven und
Emden.

§8

Befreiung von der Annahmepflicht eines Bordlotsen
ohne Antrag fur Seeschiffe

(1) Von der Lotsenannahmepflicht befreit sind Flhrer von Seeschiffen mit einer Lange bis
einschlieBlich 120 m, einer Breite bis einschlief3lich 19 m und einem Tiefgang bis ein-
schliellich 6 m

1. auf einer Fahrtstrecke, wenn sie diese zuvor mit diesem Schiff innerhalb der letzten
12 Monate mindestens sechsmal unter Lotsenberatung an Bord befahren haben und
sie den Nachweis daruber durch eine Bescheinigung nach der Anlage 2 erbringen,



2. sie Uber ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verfigen und dieses durch eine
Bescheinigung nach der Anlage 2 versichern und

3. solange das Schiff mit einem einwandfrei arbeitenden Radargerat sowie mit einer ein-
wandfrei arbeitenden UKW-Sprechfunkanlage mit den flr die zu befahrende Strecke
erforderlichen Kanalen ausgerustet ist.

(2) Fur Schiffsfuhrer, die eine Befreiung nach Absatz 1 bereits erfahren haben, reduzieren
sich beim Erwerb weiterer Befreiungen nach Absatz 1 auf dieser Fahrtstrecke die Erfah-
rungsreisen nach Absatz 1 Nr. 1 auf drei Fahrten unter Lotsenberatung an Bord.

(3) Hinsichtlich der Lange und Breite eines Schiffes kann nach MalRgabe des § 1 Abs. 8
interpoliert werden. Als Obergrenze gelten 125 m Lange und 19,50 m Breite.

(4) Die Befreiung gilt fir zwoIf Monate und verlangert sich um jeweils zwolf Monate, wenn
der Schiffsfuhrer mit demselben Schiff in den vorangegangenen zwolf Monaten die
Fahrtstrecke mindestens sechsmal befahren hat. Der Schiffsfuhrer hat die Fahrten auf
Verlangen der Schifffahrtspolizeibehérde nachzuweisen.

(5) Die Schifffahrtspolizeibehdrde kann die Befreiung auf Antrag auf ein typgleiches Schiff
ubertragen.

§9

Befreiung von der Annahmepflicht eines Bordlotsen
auf Antrag fur Seeschiffe

(1) Fuhrer von Seeschiffen konnen auf Antrag von der Schifffahrtspolizeibehérde von der
Lotsenannahmepflicht befreit werden

1. auf einer Fahrtstrecke zwischen der Position des Lotsenschiffes und Emden, wenn sie
diese zuvor mit diesem Schiff innerhalb der letzten zwoIf Monate mindestens 24 mal
unter Lotsenberatung an Bord befahren haben und sie den Nachweis dartber durch
eine Bescheinigung nach der Anlage 2 erbringen,

2. siein einer Prufung vor der Schifffahrtspolizeibehérde ausreichende Kenntnisse der
Fahrwasserverhaltnisse und der Verkehrsvorschriften nachweisen und

3. sie Uber ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verfigen und dieses durch eine
Bescheinigung nach der Anlage 2 versichern.

(2) Fuhrer von Fahrzeugen, welche auf dem Seelotsrevier mit Arbeiten beim Ausbau oder
der Unterhaltung der Bundeswasserstralden beschaftigt sind, kdnnen auf Antrag von der
Schifffahrtspolizeibehérde von der Lotsenannahmepflicht befreit werden



1. auf einer Fahrtstrecke, wenn sie diese zuvor mit diesem Fahrzeug innerhalb der letzten
zwolf Monate seit Beginn des Auftrags mindestens sechsmal unter Lotsenberatung be-
fahren haben und sie den Nachweis dartber durch eine Bescheinigung nach der Anla-
ge 2 erbringen,

2. sie in einer Prufung vor der Schifffahrtspolizeibehorde ausreichende Kenntnisse der
Fahrwasserverhaltnisse und der Verkehrsvorschriften nachweisen und

3. sie Uber ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verfugen und dieses durch eine
Bescheinigung nach der Anlage 2 versichern.

(3) Die Befreiung nach Absatz 1 oder Absatz 2 entbindet den Fuhrer eines Seeschiffes nur
von der Pflicht zur Annahme eines Bordlotsen,

1. solange das Schiff mit einem einwandfrei arbeitenden Radargerat sowie mit einer ein-
wandfrei arbeitenden UKW-Sprechfunkanlage mit den fir die zu befahrende Strecke
erforderlichen Kanalen ausgerustet ist und

2. solange der Tiefgang unter 6 m liegt.

Die Tiefgangsbeschrankung nach Satz 1 Nr.2 gilt nicht fur Fahrzeuge nach Absatz 2.

(4) Nach bestandener Prifung wird dem Schiffsfuhrer eine auf seinen und den Namen des
Schiffes oder Fahrzeuges lautende Bescheinigung Uber die Befreiung von der Lotsenan-
nahmepflicht ausgestellt und ausgehandigt, die an Bord mitzufihren ist. Die Befreiung gilt
fur die Dauer von 12 Monaten.

(5) Die Befreiung kann auf Antrag um jeweils 12 Monate verlangert werden, wenn der
Schiffsfuhrer in den vorangegangenen 12 Monaten mit dem Schiff nach Absatz 1 die
Fahrtstrecke mindestens zwdlfmal oder mit dem Fahrzeug nach Absatz 2 mindestens
dreimal befahren hat.

(6) Die Befreiung kann auf Antrag auf ein typgleiches Schiff unter Ausstellung einer neuen
Bescheinigung Ubertragen werden.

§10

Befreiung fur Tankschiffe

(1) Die Schifffahrtspolizeibehdrde kann auf Antrag von der Lotsenannahmepflicht befreien:

1. Fuhrer eines Seetankschiffes mit einer Lange bis einschliel3lich 60 m und einer Breite
bis einschliefl3lich 10 m,



2. Fuhrer eines Binnentankschiffes mit einer Lange bis einschliefldlich 60 m und einer Brei-
te bis einschliellich 10 m,

3. Fulhrer eines See- oder Binnentankschiffes mit einer Lange bis einschlieRlich 90 m und
einer Breite bis einschliellich 13 m, welches die Voraussetzungen

a) nach Nummer 13 F Abs. 3 der Anlage 1 des Internationalen Ubereinkommens vom
2. November 1973 zur Verhutung der Meeresverschmutzung durch Schiffe mit dem
Protokoll vom 17. Februar 1978 zu dem Ubereinkommen (BGBI. 1982 11 S. 2) in der
jeweils geltenden Fassung (Doppelhullenschiff) oder

b) eines Doppelhulllenschiffes nach der Anlage B 2 Teil Ill. Bauvorschriften der Ge-
fahrgutverordnung Binnenschifffahrt vom 21. Dezember 1994 (BGBI. | S. 3971) in
der jeweils geltenden Fassung erfullt.

(2) Hinsichtlich der Lange und Breite eines Schiffes kann nach Maligabe des § 1 Abs. 8
interpoliert werden. Dabei gelten folgende Obergrenzen:

1. fur Schiffe nach Absatz 1 Nr. 1 und 2: Lange 65 m und Breite 10,50 m,
2. fur Schiffe nach Absatz 1 Nr. 3: Lange 95 m und Breite 13,50 m.

(3) Die Befreiung kann erteilt werden, wenn der Schiffsflihrer

1. eine Fahrtstrecke innerhalb der letzten zwolf Monate mit einem Seetankschiff nach Ab-
satz 1 Nr. 1 sechsmal unter Lotsenberatung an Bord, mit einem Binnentankschiff nach
Absatz 1 Nr. 2 sechsmal unter Lotsenberatung an Bord oder mit demselben Schiff
nach Absatz 1 Nr. 3 zwdlfmal unter Lotsenberatung an Bord befahren hat und er den
Nachweis daruber durch eine Bescheinigung nach der Anlage 2 erbringt,

2. in einer Prufung vor der Schifffahrtspolizeibehdrde ausreichende Kenntnisse der Fahr-
wasserverhaltnisse und der Verkehrsvorschriften nachweist und

3. Uber ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verfugt und dieses durch eine Beschei-
nigung nach der Anlage 2 versichert.

(4) Die erteilte Befreiung entbindet den Fuhrer eines Tankschiffes nur von der Pflicht zur
Annahme eines Bordlotsen,

1. solange das Schiff mit einem einwandfrei arbeitenden Radargerat sowie mit einer ein-
wandfrei arbeitenden UKW-Sprechfunkanlage mit den flr die zu befahrende Strecke
erforderlichen Kanalen ausgerustet ist und

2. solange ein Tiefgang von 6 m nicht Uberschritten wird.

(5) Nach bestandener Prufung wird dem Schiffsfuhrer eine Bescheinigung ausgestellt und
ausgehandigt, die an Bord mitzufuihren ist. Die Befreiung gilt fur die Dauer von 12 Mona-



ten. Die Bescheinigung enthalt den Namen des Schiffsflihrers sowie Angaben Uber die
Gultigkeitsdauer und den Umfang der Befreiung.

(6) Die Befreiung kann auf Antrag von der Schifffahrtspolizeibeh6érde um jeweils 12 Mona-
te verlangert werden, wenn der Schiffsfihrer in den vorangegangenen 12 Monaten mit
einem Schiff nach Absatz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 die Fahrtstrecke mindestens sechsmal oder
mit demselben Schiff nach Absatz 1 Nr. 3 mindestens zwdlfmal befahren hat.

(7) Die Befreiung fur den Fuhrer eines Seetankschiffes nach Absatz 1 Nr. 1 und 3 kann auf
Antrag von der Schifffahrtspolizeibehérde auf ein Binnentankschiff nach Absatz 1 Nr. 2
unter Ausstellung einer neuen Bescheinigung nach drei Fahrten unter Lotsenberatung auf
einem solchen Schiff Ubertragen werden.

(8) Die Befreiung fur den Fuhrer eines Binnentankschiffes nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 kann
auf Antrag von der Schifffahrtspolizeibehérde auf ein Seetankschiff nach Absatz 1 Nr. 1
unter Ausstellung einer neuen Bescheinigung nach drei Fahrten unter Lotsenberatung auf
einem solchen Schiff Ubertragen werden.

(9) Die Befreiung mit einem Schiff nach Absatz 1 Nr. 3 kann auf Antrag von der Schiff-
fahrtspolizeibehdrde auf ein typgleiches Schiff nach Absatz 1 unter Ausstellung einer neu-
en Bescheinigung Ubertragen werden.

§ 11

Stellvertreter des Schiffsfiihrers

Die Vorschriften der §§ 8 bis 10 uber die Befreiung von der Lotsenannahmepflicht gelten
auch fur den Stellvertreter des Schiffsfuhrers, wenn er die nautische Flihrung des Schiffes
ubernimmt. Der Stellvertreter kann seine Befreiung nur dann in Anspruch nehmen, wenn
auch der Schiffsfuhrer von der Lotsenannahmepflicht befreit ist.

§ 12

Befreiung von der Lotsenannahmepflicht in besonderen Fallen

Die Schifffahrtspolizeibehérde kann den Flhrer eines Schiffes in besonderen Einzelfallen
uber die Vorschriften der §§ 8 bis 10 hinaus nach Anhdrung der Lotsenbriderschaft von
der Lotsenannahmepflicht befreien.



§13

Landradarberatung

(1) FUhrer von Fahrzeugen, die nach den Vorschriften der §§ 8 bis 12 von der Lotsenan-
nahmepflicht befreit sind, haben bei Sichtweiten unter 2000 m innerhalb der einzelnen
Radarbereiche zwischen Emden und der Lotsenversetzposition ,Westerems* die durch
Lotsen erteilte Landradarberatung in Anspruch zu nehmen.

(2) Wenn das Lotsenschiff auf der Schlechtwetterposition liegt und keine Beratung von
Bord aus erfolgt, haben Fuhrer von Fahrzeugen, die aufgrund des § 6 zur Annahme eines
Bordlotsen verpflichtet sind, auf den Fahrtstrecken zwischen Emden und der Lotsenver-
setzposition ,Westerems® die durch Lotsen erteilte Landradarberatung in Anspruch zu
nehmen.

(3) Uber die Vorschriften der Absatze 1 und 2 hinaus kann auf den Fahrtstrecken zwi-
schen Emden und der Lotsenversetzposition ,Westerems*® die durch Lotsen erteilte Land-
radarberatung in Anspruch genommen werden, wenn die Leuchttonnen wegen Eisgangs
eingezogen sind und aus diesem Grund eine Landradarberatung erforderlich ist.

(4) Unabhangig von den Absatzen 1 bis 3 wird Landradarberatung erteilt, wenn eine Ra-
darberatung von einer Schiffsfuhrung angefordert oder schifffahrtspolizeilich angeordnet
wird. Landradarberatung darf nicht angefordert werden, um damit die Annahme eines Lot-
sen zur Beratung an Bord zu umgehen.

(5) Die Moglichkeit der Inanspruchnahme der Landradarberatung nach Absatz 3 wird da-
durch eingeschrankt, dass eine generelle Verpflichtung zur Vorhaltung der Landradarbera-
tung nicht besteht. Gleiches gilt bei einer Anforderung der Landradarberatung durch eine
Schiffsfuhrung nach Absatz 4, wenn keine rechtzeitige Anforderung der Landradarbera-
tung nach § 5 Abs. 1 und 3 erfolgt.

§14

Anordnung zur Annahme von Seelotsen zur Abwehr einer Gefahr,
Widerruf von Befreiungen

(1) Die Schifffahrtspolizeibehdrde kann tber die Vorschriften der §§ 6 und 13 hinaus aus
schifffahrtspolizeilichen Grinden die Annahme eines oder mehrerer Lotsen oder eine
Landradarberatung durch Lotsen anordnen.



(2) Die Schifffahrtspolizeibehdrde kann bei wiederholten VerstéRen oder einem erhebli-
chen Verstol3 gegen die Verkehrsvorschriften die Befreiungen nach dieser Lotsverordnung
widerrufen.

§15

Lotsentatigkeit nach der ersten Bestallung

Nach seiner ersten Bestallung darf ein Seelotse wahrend einer Ubergangszeit nur Schiffe
bestimmter GroRRe lotsen, und zwar

1. im ersten halben Jahr Schiffe mit einer Lange von bis zu 120 Metern und einer Breite
von bis zu 20 Metern,

2. im zweiten halben Jahr Schiffe mit einer Lange bis zu 140 Metern und einer Breite von
bis zu 24 Metern,

3. im darauffolgenden Jahr Schiffe mit einer Lange bis zu 180 Metern und einer Breite
bis zu 28 Metern und einem Tiefgang bis zu 9 Metern.

§ 16

Distanzlotsungen

Die Seelotsen der Lotsenbriderschaft Emden dirfen tber ihr Seelotsrevier hinaus zwi-
schen den Aulienstationen der deutschen Nordseereviere (jeweilige Position des Lotsen-
schiffes) lotsen; Uber diesen Bereich hinaus durfen sie nicht lotsen.

§ 17

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 47 Abs. 1 Nr. 7 des Seelotsgesetzes handelt, wer vorsatz-
lich oder fahrlassig

1. als Schiffsfihrer entgegen § 5 Abs. 1 keinen Seelotsen anfordert,

2. einer Vorschrift des § 5 Abs. 4 Uber die Unterstlitzung des Seelotsen beim Versetzen
oder Ausholen wahrend der Fahrt zuwiderhandelt,

3. als Schiffsfihrer entgegen § 6 Abs. 1 und 2 keinen Lotsen annimmt,



4. als Schiffsflihrer entgegen § 13 Abs. 1 und 2 keine Landradarberatung in Anspruch
nimmt,

5. der Vorschrift des § 13 Abs. 4 Satz 2 Uber die Umgehung der Lotsenannahmepflicht
zuwiderhandelt oder

6. als Seelotse entgegen § 15 oder § 16 lotst.

§18

Ubergangsregelungen

(1) Schiffsfuhrer, die am 1. Marz 2003 nach § 5 Abs. 2 der Lotsverordnung Ems vom 17.
Dezember 1985 (BAnz S. 15 429), die zuletzt durch Verordnung vom 22. Juni 1989 (BAnz.
S. 3222) geandert worden war, von der Lotsenannahmepflicht befreit sind, bleiben befreit,
solange sie die Voraussetzungen der genannten Vorschrift erflllen.

(2) Die bescheinigten Bruttoregistertonnen sind auf Verlangen der Schifffahrtspolizeibe-
hdérde nachzuweisen.

(3) Schiffsfuhrer von Tankschiffen nach § 10 Abs. 1, fur die bis zum 28. Februar 2003 in

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 und Abs. 3 der Lotsverordnung Ems vom 19. Dezember 2001
(BAnz. S. 25507) eine Befreiung vorgesehen war, bleiben befreit, solange sie die Voraus-
setzungen der zuletzt genannten Vorschrift erflllen, langstens jedoch bis zum 31. Oktober
2003.

(4) Eine Befreiung des Schiffsfuhrers nach Absatz 3 soll ab dem 1. November 2003 als
Befreiung nach § 10 anerkannt werden, wenn der Schiffsflihrer spatestens bis zum
31. Oktober 2003 bei der zustandigen Schifffahrtspolizeibehdrde dies beantragt hat.

§19

Aufhebung von Vorschriften

Ewerden aufgehoben:

1. die Lotsverordnung Ems vom 15. Juni 1994 (BAnz. S. 7131), zuletzt geandert durch
die Verordnung vom 7. Februar 2001 (BAnz. S. 2269),

2. die Lotsverordnung Ems vom 19. Dezember 2001 (BAnz. S. 25507).


freytag-ch
	Hier muss vor der Ausfertigung der Verordnung \(Unterzeichnung\) entweder ein konkretes, festes Datum angegeben werden, oder die Formulierung verwandt werden „tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft“. Soweit ein festes Datum verwandt wird, ist darauf zu achten, dass dieses in der Zukunft nach der Verkündung liegt, um eine Rückwirkung, die im Hinblick auf die Bußgeldvorschriften unzulässig ist, auszuschließen.


§ 20

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Marz 2003 in Kraft.

Aurich, den 25. Februar 2003

Wasser- und Schifffahrtsdirektion
Nordwest

Frerichs



Anlage 1
(zu § 5 Abs. 3)

Ort und Anmeldung fir die Lotsenanforderung

Ort der Ubernahme Anmeldezeit fur die Empfanger der Lotsen-
des Seelotsen Anforderung des Seelotsen anforderung

(Telegrammanschrift)

1.

1.1

1.2

Von See einlaufende Schiffe

Lotsenversetzposition Mindestens 24 Stunden vor Lotsenstation Emden

bei Leuchttonne Erreichen der Lotsenver- (Emslotse Emden)

"GW/TG" setzposition. Telefax: 049 21/329 19
3 Stunden vor Erreichen der Telex: 27882
Lotsenversetzposition Telefon: 049 21 /2 40 00

weitere Meldung.

AulRenstation des Mindestens zwdlf Stunden vor Lotsenstation Emden
Lotsenschiffes bei Erreichen der Leuchttonne (Emslotse Emden)

der Leuchttonne "Westerems". Telefax: 049 21/329 19
"Westerems" Betragt die Reisezeit von Telex: 27882

nahe gelegenen Hafen oder Telefon: 049 21 /2 40 00
Liegeplatzen weniger als zwolf

Stunden, so muss die Anfor-

derung des Seelotsen unver-

zuglich nach der letzten Ab-

fahrt erfolgen.

Auslaufende Schiffe und Teilstreckenverkehr

Hafen und Liegeplatze Mindestens vier Stunden vor
im Seelotsrevier Ems  Abfahrt des Schiffes.
Bei der Anforderung ist die An-
fahrtzeit des Seelotsen mit of-
fentlichen Verkehrsmitteln zu
berucksichtigen. Bei allen Ab-
fahrten in der Zeit von
21.00 Uhr bis 07.00 Uhr muss
die beabsichtigte Anforderung
des Seelotsen bis 18.00 Uhr
angezeigt werden.



zum Nachweis der Befreiung von der Lotsenannahmepflicht *)

Anlage 2

(zu§ 8 Abs. 1,§ 9 Abs. 1 und 2 und § 10 Abs. 3)

Bescheinigung

(bitte in Druckschrift ausfullen)

Schiffsname

BRT/BRZ/Lange u. a./Breite U. a.

Name und Kontaktadresse des Schiffs-
fUhrers/Stellvertreter des Schiffsfuhrers **)

Ich versichere hiermit als Schiffsfihrer/Stellvertreter des Schiffsfuhrers **), dass ich Uber
ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verfuge.

Datum, Unterschrift

Ifd.
Nr.

Datum der
Lotsung

von

Fahrstrecke
nach

Unterschrift des
Schiffsfihrers/
Stellvertreter des
Schiffsflihrers **)

Name in
Druckschrift

Lotse

Unterschrift

**)

Diese Bescheinigung ist in zweifacher Ausfertigung zu erstellen. Eine Ausfertigung ist zu Kontroll-
zwecken an Bord verfiigbar zu halten.
Eine Ausfertigung ist vor Antritt der ersten Reise ohne Lotsenberatung der Schifffahrtspolizeibehérde

zuzuleiten.

Nichtzutreffendes ist zu streichen




Ifd.
Nr.

Datum der
Lotsung

von

Fahrstrecke
nach

Unterschrift des
Schiffsfithrers/
Stellvertreter des
Schiffsflihrers **)

Name in
Druckschrift

Lotse

Unterschrift

**)

Nichtzutreffendes ist zu streichen
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